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Rechtsfragen in der
«schweizer schule»

Die Bedeutung des Rechts nimmt auch im
Schulwesen in letzter Zeit zu. Dies ist der
«schweizer schule» einAnlass, neue
Rechtsentscheide in einer eigenen Rubrik (dreimal
jährlich) vorzustellen. Damit soll nicht in
Frage gestellt werden, dass das Schulwesen
der kantonalen Souveränität untersteht.
Dennoch dürfte über die Kantonsgrenzen
hinaus der Vergleich interessant sein, wie
Rechtsfragen anderswo gelöst werden. Und
zudem muss es in diesem Bereich auch eine
gewisse Einheitlichkeit geben — im Sinne des
Prinzips der Rechtsgleichheit für alle Bürger.
Nichtzuletzt dazu soll diese Rubrik ein Forum
abgeben.

Jedenfalls glaube ich, dass die in dieser
Nummer vorgestellten Entscheide für das
schweizerische Schulrecht generell Bedeutung

haben: Einmal geht es um die Frage der
Sonderschulung. Muss die öffentliche Schule
die Kosten auch dann übernehmen, wenn die
Leistungen eines Schüler an sich im Normalbereich

liegen Der St. Caller Erziehungsrat
hat diese Frage bejaht; er beweist damit eine
differenzierte Sicht aufdie Problematik
behinderter Schüler. Der vorschnelle Übertritt
in die öffentliche Schule soll verhindert
werden, um die Früchte jahrelanger Therapie
nicht zunichte zu machen. Dennoch stellt
sich auch die Frage, ob die Sonderschulung
nicht eine Notlösung ist. Müsste nicht eine
flexiblere Schule selbst Förderungsmöglichkeiten

entwickeln, um solche Schüler im
normalen Klassenverband zu halten?

Nicht weniger brisant ist der Bundesgerichtsentscheid

zum Sportlagerobligatorium.
Schulbehörden können in Zukunft ohne
gesetzliche Grundlage ihre Lager nicht mehr
ohne weiteres durchsetzen. Ob damit die
Abmeldungen zunehmen? Die schulpolitische

Entwicklung der nächsten Jahre wird es
zeigen.

Heinz Moser

Sportlagerobligatorium -
ja oder nein?

Schon werden für den kommenden Winter
Sportlager geplant. Doch unter welchen
Umständen können sie als obligatorisch
erklärt werden? Das Bundesgericht hat am 17.

Juni 1988 Massstäbe gesetzt und verlangt
dafür eine kantonale gesetzliche Grundlage.

T.K. wurde am 9. Juni 1987 vom Oberamtmann

zu einer Busse von Fr. 60.— verurteilt,
weil sein Sohn dem obligatorisch erklärten
Skilager der Schule Kerzers vom 16. bis zum
21. Februar 1987 fernblieb. Nach einem
Rekurs ans Kantonsgericht, der abgelehnt
wurde, erhebtT. K. mit Eingabe vom 7. Januar
1988 fristgerecht staatsrechtliche Beschwerde.

Das Bundesgericht zieht u.a. in Erwägung:

«Unter dem Titel «Obligatorischer Turn- und
Sportunterricht an Volks- und Mittelschulen)
sieht Art. 1 der vom Bundesrat erlassenen
Verordnung zum Bundesgesetz über die
Förderung von Turnen und Sport vom 26. Juni
1972 vor, dass an den Volks- und Mittelschulen

in der Woche mindestens drei Stunden
Turn- und Sportunterricht zu erteilen ist
(Abs. 1) und zudem Sporthalbtage, Sporttage
und Sportlager durchgeführt werden sollen
(Abs. 2).

Nach Art. 2 des Bundesgesetzes sorgen die
Kantone für ausreichenden Turn- und Sportunterricht

(Abs. 1), wobei dieser an allen Volks-,
Mittel- und Berufsschulen einschliesslich
Seminaren und Lehramtsschulen obligatorisch

ist (Abs. 2). Art. 16 Abs. 2 des Gesetzes
beauftragt den Bundesrat mit dem Erlass der
erforderlichen Ausführungsvorschriften.
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